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Ihr Antrag auf Informationszugang bei der Landeshauptstadt Potsdam vom 26. Fe  b-

ruar 2022  

Ihre E - Mail vom 2. September 2022, fragdenstaat.de ( #241975 )  
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vielen Dank für Ihre E - Mail vom 2 . September 2022. Sie baten uns, Ihr Bemühen um Informat i-

onszugang gegenüber der Lande shauptstadt Potsdam zu unterstützen, und schilderten folge n-

den Sachverhalt: 

 

Über die Plattform fragdenstaat.de stellten Sie bei der Landeshauptstadt Potsdam per E - Mail 

vom 26. Februar 2022 einen Antrag auf Informationszugang. Sie interessierten sich für den 

gesamten Schriftverkehr zwischen den Oberbürgermeistern Jann Jakobs bzw. Mike Schubert 

und der Stiftung Garnisonkirche Potsdam . Am 1. März 2022 antwortete Ihnen die Stadtverwa l-

tung auf demselben Wege. Sie bestätigte den Eingang Ihrer E -  Mail und bat um V erständnis für 

eine längere Bearbeitungszeit aufgrund der erforderlichen Beteiligungen. Per E -  Mail vom 2. 

April 2022 erinnerten Sie an Ihr Anliegen. Am 4. April 2022 informierte die Stadtverwaltung 

Sie darüber, dass die Stiftung kein Veto eingelegt habe, u nd bat um eine Präzisierung Ihres 

Antrags. Dies sei erforderlich, um Ihren Antrag im Hinblick auf die Ausnahmetatbestände des 

„§ 4, 2, Absätze 1 –  3“ Akteneinsichts -  und Informationszugangsgesetz (AIG) zu realisieren. 

Daraufhin bekräftigten Sie am 27. Apri l 2022, den gesamten o. g. Schriftverkehr sehen zu wo l-

len. Am 16. und 24. Mai 2022 erinnerten Sie wiederum an die Beantwortung und baten um 

eine Information zum Stand der Bearbeitung. Die Stadtverwaltung bat Sie per E - Mail vom 25. 

Mai 2022 erneut, Ihren Antrag hinreichend zu bestimmen, um das Offenbarungsinteresse ge l-

tend machen zu können. Sie antworteten darauf am 16. Juni 2022 und wiederholten Ihrerseits, 

dass es Ihnen um den gesamte n Schriftverkehr gehe. Das Offenbarungsinteresse hielten Sie 

angesichts der Bedeutung des Projekts für offensichtlich. Am 7. Juli 2022 teilte die Stadtve r-

waltung Ihnen mit, dass Ihrem Antrag nunmehr entsprochen werden soll. Die Zusammenste l-

lung des Schrift verkehrs, der einen Zeitraum von ca. 20 Jahren umfasse, werde aber noch ein i-

ge Zeit in Anspruch nehmen. Anschließend würden Sie einen Termin zur Einsichtnahme erha l-

ten. Am 4. August 2022 erinnerten Sie die Landeshauptstadt Potsdam an die ausstehende 

Beantw ortung Ihres Antrags.  
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Mit Schreiben vom heutigen Tage haben wir uns mit einigen informationszugangsrechtlichen 

Hinweise an die Landeshauptstadt Potsdam gewandt und eine umgehende Terminvereinb a-

rung zur Einsichtnahme empfohlen. Unsere Hinweise richteten so wohl auf die lange Bearbe i-

tungsdauer als auch auf den Umgang mit den Beratungs -  und Unterstützungspflichten Akten 

führender Stellen im Hinblick auf die für einen Antragsteller nicht immer ohne Weiteres mögl i-

che hinreichende Bestimmung des Antrags. Wir wies en darauf hin, dass ein Vetorecht eines 

eingetragenen Vereins gesetzlich nicht vorgesehen ist. Außerdem haben wir klargestellt, dass 

die Darlegung eines Offenbarungsinteresses nichts mit der Verpflichtung zur hinreichenden 

Bestimmung des Antrags zu tun hat . Letztere zielt lediglich darauf ab, dass die zur Einsicht 

beantragten Unterlagen konkret benannt werden. Ein Offenbarungsinteresse muss nur in b e-

stimmten Ausnahmefällen dargelegt werden. Außerdem baten wir die Stadtverwaltung um 

eine Stellungnahme zum we iteren Vorgehen.  

 

Sobald uns die Stellungnahme vorliegt, werden wir, falls erforderlich, über weitere Schritte 

entscheiden. Auf jeden Fall informieren wir Sie über das Ergebnis. Selbstverständlich stehen 

wir Ihnen auch zwischenzeitlich für Rückfragen gern e zur Verfügung. 
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